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Zum Titelbild

Heizkosten

Die jährliche Abrechnung 
der Betriebskosten stellt für 
viele Vermieter eine Heraus-
forderung dar. Insbesonde-
re an der Erstellung einer 
korrekten Heizkostenab-
rechnung scheitern einige. 
Dies ist nicht verwunder-
lich, da die diesbezüglichen 
Regelungen der Heizkos-
tenverordnung ziemlich 

kompliziert sind. Der Bundesgerichtshof hat nun in einem neuen Urteil 
beschlossen, dass Heizkosten nur nach dem tatsächlichen Verbrauch ab-
gerechnet werden dürfen.	 Foto: djd/Ochsner Wärmepumpen

Gartenbewässerung

Betriebskosten sind nur von dem 
Mieter zu übernehmen, der die 
Anlage oder Einrichtung auch 

nutzen kann. Wasserkosten für 
einen Garten, den nur der Erdge-
schossmieter nutzen darf, dürfen 
also nicht auf alle Mieter verteilt 

werden. Fehlt ein Zwischenzähler, 
können aber die „Sowiesokosten“ 

für die Wohnungsmieter ge-
schätzt werden, so jedenfalls das 

Amtsgericht Schöneberg.
Foto: dach.de
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In den eigenen vier Wänden lauern oftmals über 
Jahre hinweg unbemerkt gesundheitsschädliche 
Gifte, die bei den Bewohnern ernsthafte Erkran-
kungen hervorrufen können. Besonders häufig 
verursachen die gefährlichen Schimmelpilzspo-
ren gesundheitliche Probleme. Für Schimmelpil-
ze im Haus kann es etliche Gründe geben, und 
immer spielt ein Zuviel an Feuchtigkeit eine Rol-
le, denn Feuchtigkeit braucht der Schimmelpilz 
zum Leben und Wachsen; bei einem ausgegli-
chenen Raumklima hingegen hat er keine Chan-
ce, sich auszubreiten.
Riecht es muffig, gibt es feuchte Stellen in den 
Ecken oder an den Wänden, oder ist gar irgend-
wo Schimmelpilzbefall zu sehen, muss nach der 
Ursache der Feuchtigkeit geforscht werden: Bau-
mängel, unzureichende Dämmung, dazu ein falsches Lüftungsverhalten der Bewohner. 
Hier sind Fachleute für eine genaue Analyse der Situation gefragt, weil schnelle Lösun-
gen aus dem Baumarkt in der Regel weder dauerhaft noch wirksam helfen.	
	 Foto: epr/Getifix


